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Im Folgenden werden Vertragspartner der Kemeny & Kemeny GbR als 

Teilnehmer und die Kemeny & Kemeny GbR als Akademie bezeichnet. 

Teilnehmer und Akademie gemeinsam werden als Vertragsparteien be-

zeichnet. 

 

1 Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Durchführung 

von 

Veranstaltungen wie bspw. offene Schulungen, Seminare, Trainings. (im 

folgenden „Leistungen“). 

1.2 Überwiegend erbringt die Akademie Leistungen gegenüber Unterneh-

mern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öf-

fentlich-rechtlichen Sondervermögen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (im folgenden „AGB“) sind deshalb grundsätzlich für den Verkehr 

mit diesen Personengruppen verfasst und gelten für alle Geschäftsbezie-

hungen der Akademie mit solchen Teilnehmern. 

Dessen ungeachtet gelten sie aber auch für die Geschäftsbeziehungen 

der Akademie mit Verbrauchern (§ 13 BGB). In diesem Fall gelten die AGB 

jedoch mit folgenden Maßgaben: 

- Ziffer 5.5 gilt nicht. 

- Ziff. 8.1 gilt mit der Maßgabe, dass der Sitz der Akademie als Gerichts-

stand für den Fall vereinbart wird, dass der Teilnehmer seinen Sitz, Wohn-

sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Rechtes 

der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Sitz, sein Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-

kannt ist. 

- Ziff. 8.2 gilt nicht. 

- Die Akademie nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-

braucherschlichtungsstelle teil. 

1.3 Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers werden 

nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als die Akademie ihrer Geltung 

ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 

Fall, beispielsweise auch dann, wenn die Akademie in Kenntnis der AGB 

des Teilnehmers Leistungen an ihn vorbehaltlos erbringt. 

1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Teilneh-

mer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben 

Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vor-

behaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftli-

che Bestätigung der Akademie maßgebend. 

2 Angebot, Vertragsschluss, Rücktritt 

2.1 Die Angebote der Akademie sind freibleibend und unverbindlich, es sei 

denn, deren Verbindlichkeit ist ausdrücklich in Textform vereinbart. Dies 

gilt auch hinsichtlich der Preisangaben. 

2.2 Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Tätigkeit oder die sons-

tige Leistung und nicht ein Erfolg. 

2.3 Der Teilnehmer kann sich schriftlich, per Fax oder online auf der Home-

page der Akademie anmelden bzw. einen Auftrag erteilen. Die Anmeldung 

bzw. Auftragserteilung ist verbindlich, sobald der Teilnehmer eine Auf-

tragsbestätigung in Textform erhält. 

2.4 Die Akademie ist berechtigt, zur Auftragsdurchführung auch Unterauf-

tragnehmer einzusetzen. 

2.5 Es besteht die Möglichkeit, in Textform von einer Anmeldung bzw. ei-

nem Auftrag zurückzutreten: Bei einer Rücktrittserklärung, die spätestens 

14 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn eingeht, entfällt der Preis, bis zum 

7. Tag vor dem Veranstaltungsbeginn reduziert sich der Preis auf 50 %, 

bei noch späterer Absage, Nichterscheinen oder vorzeitigem Verlassen 

der Veranstaltung wird der volle Preis erhoben. Wird in dem Zeitraum vom 

7. Tag bis zum Beginn einer Veranstaltung, die eine Veranstaltungsdauer 

länger als 3 Monaten hat, der Rücktritt erklärt, wird ein Preis in Höhe von 

25% des Gesamtpreises erhoben (vorbehaltlich anderer Regelungen von 

fördernden Stellen). Für die Fristwahrung ist das Datum des Poststempels 

maßgebend. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist möglich. Das ge-

setzliche Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. 

3 Zahlungsbedingungen 

3.1 Sofern nicht ausdrücklich eine einzelvertragliche Regelung oder eine 

andere Bemessungsgrundlage vereinbart ist, erfolgt die Vergütung nach 

den zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Preisen der Akade-

mie. Preise sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzüge und unter 

Angabe der Rechnungsnummer zur Zahlung fällig und auf das angege-

bene Konto zu überweisen. Die Akademie behält sich vor, bei Veranstal-

tungen als Teilnahmevoraussetzung Barzahlung sowie Vorauskasse vor-

zuschreiben. 

3.2 Bei Veranstaltungen beinhaltet der Rechnungsbetrag die Kosten für 

die Teilnahme und ggf. Verpflegung. Prüfungsgebühren, IHK-Gebühren 

und Kosten für Lehrmittel werden gesondert in Rechnung gestellt. 

3.3 Eine Veranstaltung kann nicht auf mehrere Teilnehmer aufgeteilt wer-

den. Eine Teilbuchung mit Preisminderung ist, wenn im Programm nicht 

ausdrücklich ausgewiesen, nicht möglich. 

4 Durchführung von Veranstaltungen 

4.1 Veranstaltungen werden entsprechend dem veröffentlichten Veran-

staltungsprogramm bzw. entsprechend der mit dem Teilnehmer gesonder-

ten Vereinbarung durchgeführt. Die Akademie behält sich jedoch Ände-

rungen vor, sofern diese das Veranstaltungsziel nicht grundlegend verän-

dern. 

4.2 Ein Anspruch auf die Durchführung einer Veranstaltung durch einen 

bestimmten Dozenten bzw. an einem bestimmten Unterrichtsort besteht 

nicht. Es besteht auch kein Anspruch auf Ersatz eines versäumten Veran-

staltungstages. 

4.3 Die Akademie behält sich vor, eine Veranstaltung aus wichtigen, sei-

tens der Akademie nicht zu vertretenden Gründen abzusagen, diese sind 

insbesondere, aber nicht ausschließlich: plötzliche Erkrankung des Do-

zenten. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Dar-

über hinaus gehenden Ansprüche entstehen dem Teilnehmer daraus 

nicht. 

4.4 Für eine als „Garantierte Durchführung“ gekennzeichnete Veranstal-

tung wird die Durchführung garantiert. Ist die entsprechende Veranstaltung 

bei der Buchung bereits ausgebucht, besteht kein Anspruch auf Teilnahme 

an einer solchen Veranstaltung. Die Akademie behält sich bei Erkrankung 

eines Dozenten oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen und sol-

cher, die die Akademie nicht zu vertreten hat (z. B. Änderung von pande-

miebedingten Vorgaben) vor, die Veranstaltung dennoch abzusagen. Bei 

einer solchen Absage wird die Akademie versuchen, dem Teilnehmer ei-

nen Ersatztermin anzubieten. Dem Teilnehmer steht es frei den Ersatzter-

min zu akzeptieren oder vom Vertrag zurückzutreten. 

5 Haftung 

5.1 Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestim-

mungen nichts anderes ergibt, haftet die Akademie bei Pflichtverletzungen 

nach den gesetzlichen Vorschriften. 

5.2 Auf Schadensersatz haftet die Akademie, gleich aus welchem Rechts-

grund, im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahr-

lässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die Akademie, vorbehaltlich 

eines milderen Haftungsmaßstabs nach den gesetzlichen Vorschriften 

(z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten), nur (i) für Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) für Schäden 

aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-

partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in letzterem Fall ist die 

Haftung der Akademie jedoch auf den Ersatz des bei Vertragsschluss vor-

hersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

5.3 Die Haftungsbeschränkung gemäß Ziff. 5.2 gilt auch bei Pflichtverlet-

zungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden die Aka-

demie nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat sowie eine etwaige 

persönliche Haftung von Organen sowie Sachverständigen und sonstigen 

Mitarbeitern der Akademie. Sie gilt nicht, soweit die Akademie bzw. die 

vorgenannten Personen einen Mangel arglistig verschwiegen haben sowie 

bei Ansprüchen aus einer Beschaffenheitsgarantie oder für Ansprüche 

nach dem Produkthaftungsgesetz. 

5.4 Der Teilnehmer hat etwaige Schäden, für die die Akademie haften soll, 

unverzüglich der Akademie in Textform anzuzeigen. 

5.5 Soweit Schadensersatzansprüche nach dieser Ziff. 5 beschränkt sind, 

verjähren sie, soweit sie nicht der Verjährung des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 

oder des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB unterliegen, nach einem Jahr ab dem 

gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

6 Höhere Gewalt 

Für den Fall, dass eine der Parteien aufgrund eines ungewöhnlichen und 

unvorhersehbaren Ereignisses, auf das diese Partei keinen Einfluss hat 

und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 

vermieden werden können (Höhere Gewalt) ihre Leistungspflichten ge-

genüber der anderen Partei ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig 

erfüllen kann, sind die betroffenen Leistungspflichten der sich auf die Hö-

here Gewalt berufenden Partei so lange ausgesetzt, wie das Ereignis und 

dessen Folgen andauern; ebenso entfallen für diesen Zeitraum etwaige 

Gegenleistungspflichten der anderen Partei. Ansprüche, insbesondere 

Schadensersatzansprüche der anderen Partei bestehen insoweit nicht. 

Die sich auf Höhere Gewalt berufende Partei ist jedoch verpflichtet, die 

andere Partei unverzüglich in Textform über das Ereignis, die 
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ausgesetzten Leistungspflichten sowie die voraussichtliche Dauer der 

Aussetzung der Leistungspflichten zu informieren. Entsprechendes gilt, 

wenn die sich auf Höhere Gewalt berufende Partei während der Ausset-

zung der Leistungspflichten unter Beachtung der gebotenen Sorgfalt er-

kennen muss, dass sich die mitgeteilte voraussichtliche Dauer der Ausset-

zung wesentlich verändert. Dauert das Ereignis länger als sechs Monate 

ab erstmaliger Information gegenüber der anderen Partei an, sind beide 

Parteien berechtigt, vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktritts-

rechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung. Die Aus-

setzung einer Zahlungspflicht kann – außer in gesetzlich angeordneten 

Fällen oder wenn es sich um eine Gegenleistungspflicht im Sinne von Satz 

1 handelt – nicht auf Höhere Gewalt gestützt werden. § 287 Satz 2 BGB 

(Haftung für Zufall während des Schuldnerverzugs) bleibt unberührt. 

7 Geheimhaltung, Urheberrecht, Datenschutz 

7.1 Die dem Teilnehmer ausgehändigten Unterlagen, Software und andere 

zum Veranstaltungszweck überlassene Medien sind urheberrechtlich ge-

schützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung der 

ausgehändigten Materialien – auch auszugsweise – ist nur nach ausdrück-

licher schriftlicher Zustimmung durch die Akademie gestattet.  

7.2 Jedwede Verwendung der TÜV SÜD Wort-/Bildmarke, die über das 

erteilte Zertifikat oder die ausgestellte Bescheinigung hinausgeht (bspw. 

auf Visitenkarten), bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der 

Akademie. 

7.3 Die Akademie wird Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die die Aka-

demie bei der Durchführung der Leistungen zur Kenntnis gelangen, außer-

halb der Durchführung der Leistungen nicht unbefugt offenbaren und ver-

werten. 

7.4 Die Akademie verarbeitet personenbezogene Daten des Teilnehmers 

zur ordnungsgemäßen Auftragserfüllung und auch im Übrigen nur zu er-

laubten Zwecken. Dazu setzt die Akademie auch automatische Datenver-

arbeitungsanlagen ein. Bei der Datenverarbeitung erfüllt die Akademie alle 

anwendbaren datenschutzrechtlichen Anforderungen. 

8 Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht 

8.1 Gerichtsstand für die Geltendmachung von Ansprüchen für beide Ver-

tragspartner ist der Sitz der Akademie, soweit die Voraussetzungen ge-

mäß § 38 Zivilprozessordnung vorliegen. 

8.2 Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen 

ist der Sitz der Akademie. 

8.3 Das Vertragsverhältnis und alle Rechtsbeziehungen hieraus unterlie-

gen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss des Kollisionsrechts, des Internationalen Privatrechts (IPR) sowie 

des UN-Kaufrechts (CISG). 

 

Teil 2 – Leistungsbereich Vertrieb Sicherheitsausstattung, Werkzeug, 

Schutzausrüstung und Dienstleistungen. 

 

Vorbemerkung 

Individualvertraglich vereinbarte Bestimmungen innerhalb des Vertrags-

verhältnisses gehen den „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ vor. Sollten 

einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestim-

mungen wirksam. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers sind 

nur insoweit wirksam vereinbart, wenn sie dem Lieferanten rechtzeitig zur 

Kenntnis gebracht wurden und soweit sie den individualvertraglichen wie 

auch den nachfolgenden Bestimmungen nicht entgegenstehen. 

I.Angebote und Auftragsbestätigung 

Angebote sind, wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, freiblei-

bend. An einen erteilten Auftrag ist der Kunde vier Wochen gebunden. Ein 

Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er schriftlich von dem Liefe-

ranten bestätigt wird oder der Lieferant während dieser Frist mit der Liefe-

rung begonnen hat. 

Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und recht-

zeitigen Selbstbelieferung durch die Zulieferer des Lieferanten. 

II. Aufträge 

Sämtliche Aufträge, die dem Lieferanten vom Käufer unmittelbar oder über 

Außendienstmitarbeiter erteilt werden, bedürfen der Annahme durch 

schriftliche Auftragsbestätigung, es sei denn, es handelt sich um eine Eil-

lieferung mit Direktrechnung oder um ein Bargeschäft. 

Abweichungen der bestellten oder gelieferten Artikel vom Auftrag, insbe-

sondere im Hinblick auf Material und Ausführung, bleiben im Rahmen des 

technischen Fortschritts ausdrücklich vorbehalten. 

III. Lieferzeit 

Falls eine Lieferzeit vereinbart bzw. erforderlich ist, gilt Folgendes: 

Die vom Lieferanten genannten Liefertermine sind unverbindlich, es sei 

denn, sie sind ausdrücklich als „verbindlicher Liefertermin“ vom Lieferan-

ten schriftlich bestätigt. 

Die Lieferung durch den Lieferanten steht unter dem Vorbehalt der Selbst-

belieferung. Der Lieferant wird dem Käufer binnen angemessener Frist 

Mitteilung machen, falls eine Selbstbelieferung nicht stattfindet. 

Findet eine Selbstbelieferung nicht statt, gilt der Kaufvertrag als nicht ge-

schlossen. Ein vom Lieferanten übernommenes Beschaffungsrisiko exis-

tiert nicht. 

Voraussetzung für die Einhaltung der Lieferzeit ist die rechtzeitige Erfül-

lung der vom Käufer übernommenen Vertragspflichten, insbesondere die 

Leistung der vereinbarten Zahlungen und gegebenenfalls der Erbringung 

vereinbarter Sicherheiten. 

Im Übrigen ist der Käufer im Falle eines vom Lieferanten zu vertretenden 

Verzuges zur Geltendmachung weiterer Rechte erst dann berechtigt, 

wenn eine vom ihm nach Verzugseintritt gesetzte Nachfrist von mindes-

tens drei Wochen fruchtlos verstrichen ist. 

Im Falle höherer Gewalt, wie z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Naturka-

tastrophen, Transportausfall usw. ist der Lieferant berechtigt, die Leistun-

gen für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer anschließenden ange-

messenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder, wenn die Leistung tatsäch-

lich oder wirtschaftlich unmöglich ist oder wird, vom Vertrag zurückzutre-

ten. In all diesen Fällen ist der Kunde aber nicht berechtigt vom Vertrag 

zurückzutreten, wenn der die Hindernisse zu vertreten hat. 

IV. Versand 

Ist ein Versand der bestellten Ware erforderlich, so erfolgt dieser ab Sitz 

des Lieferanten auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Mangels beson-

derer Vereinbarungen steht dem Lieferanten die Wahl des Transportunter-

nehmers sowie die Art des Transportmittels frei. Die Gefahr geht auch 

dann mit der Absendung ab Sitz des Lieferanten auf den Käufer über, 

wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Käufer zu vertreten 

hat, so geht die Gefahr bereits im Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf 

den Käufer über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten (insbe-

sondere Lagerspesen) hat der Käufer zu tragen. 

Teillieferungen sind zulässig, sofern sie nicht für die Vertragspartner im 

Einzelfall unzumutbar sind. 

Der Lieferant ist nicht verpflichtet, die Sendung gegen Transportschäden 

zu versichern oder versichern zu lassen, es sei denn, eine entsprechende 

Verpflichtung ist vom Lieferanten schriftlich übernommen worden. 

V.Haftung für Mängel 

Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort nach Ablieferung zu 

untersuchen und bestehende Mängel dem Lieferanten unverzüglich 

(längstens bis zum übernächsten Tage der Ablieferung folgenden Werk-

tag) schriftlich mitzuteilen. Mängel, die verspätet, also entgegen der vor-

stehenden Pflicht, gerügt wurden, werden vom Lieferanten nicht berück-

sichtigt und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Mängelrügen 

werden als solche nur vom Lieferanten anerkannt, wenn sie schriftlich mit-

geteilt wurden. Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder 

Transporteuren oder sonstigen Dritten gegenüber geltend gemacht wer-

den, stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar. 

Die im Fall eines Mangels erforderliche Rücksendung der Ware an den 

Lieferanten kann nur mit dessen vorherigem Einverständnis erfolgen. 

Rücksendungen, die ohne vorheriges Einverständnis des Lieferanten er-

folgen, brauchen von diesem nicht angenommen zu werden. In diesem 

Fall trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung. 

Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Nachbes-

serung oder Ersatzleistung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lie-

ferzeit entsprechend. 

Das Vorliegen eines als solchen festgestellten und durch wirksame Män-

gelrüge mitgeteilten Mangels begründet folgende Rechte des Käufers 

Der Käufer hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, vom Lie-

feranten Nacherfüllung zu verlangen. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung 

der Sache oder eine Mangelbehebung stattfindet, trifft hierbei der Lieferant 

nach eigenem Ermessen. 

Darüber hinaus hat der Lieferant das Recht, bei Fehlschlag eines Nacher-

füllungsversuches eine neuerlichen Nacherfüllung, wiederum nach eige-

ner Wahl, vorzunehmen. 

Der Käufer kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzli-

cher Verletzung zur Lieferung mangelfreier Sachen Schadensersatz oder 

Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den eingetretenen 

Schaden dem Grunde und der Höhe nach aufzuweisen. 

Gleiches trifft auf die vergeblichen Aufwendungen zu. 

Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue und gebrauchte Güter ein Jahr 

seit Auslieferung. Der Käufer hat in jedem Fall zu beweisen, dass der Man-

gel bereits bei Auslieferung vorgelegen hat. 

VI. Haftung und Pflichtverletzung des Lieferanten im Übrigen 
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Unbeachtet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in 

diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in Fällen ei-

ner Pflichtverletzung des Lieferanten Folgendes: 

Der Käufer hat dem Lieferanten zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine 

angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, welche drei Wochen nicht 

unterschreiten darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist 

kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz ver-

langen. 

Schadensersatz kann der Käufer nur in Fällen grob fahrlässiger oder vor-

sätzlicher Pflichtverletzung durch den Lieferanten geltend machen. Der 

Schadensersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung, § 280 III i.V. m. § 

281 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§ 280 II i.V. m. § 286 BGB) 

ist auf das negative Interesse begrenzt, Schadensersatz wegen nicht oder 

nicht wie geschuldet erbrachter Leistungen (§ 282 BGB) ist auf die Höhe 

des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz statt der Leistung bei Aus-

schluss der Leistungspflicht (Unmöglichkeit) ist ausgeschlossen. Ist der 

Käufer für Umstände, die ihn zum Rücktritt berechtigen würden, allein oder 

überwiegend verantwortlich oder ist der zum Rücktritt berechtigende Um-

stand während des Annahmeverzuges des Käufers eingetreten, ist der 

Rücktritt ausgeschlossen. 

VII. Ausschluss von Beschaffungsrisiko und Garantien 

Der Lieferant übernimmt keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine ir-

gendwie gearteten Garantien, es sei denn, hierüber ist eine ausdrückliche 

schriftliche Vereinbarung mit dem Käufer geschlossen. 

VIII. Preise 

Der Mindestbestellwert beträgt 25,00 € , ansonsten erheben wir einen Min-

destmengenzuschlag von 10,00 €. Die Preisberechnung erfolgt ab Sitz des 

Lieferanten in Euro zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Gene-

rell behält sich der Lieferant vor, bestätigte Preise dem am Liefertag gel-

tenden Preis anzupassen. 

IX. EG-Einfuhrumsatzsteuer 

Soweit der Kunde seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat, ist er zur Ein-

haltung bezüglich der Regelung der Einfuhrumsatzsteuer der Europäi-

schen Union verpflichtet. Hierzu gehört insbesondere die Bekanntgabe der 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an den Lieferanten ohne gesonderte 

Anfrage. Der Kunde ist verpflichtet, auf Anfrage die notwendigen Aus-

künfte hinsichtlich seiner Eigenschaft als Unternehmer, hinsichtlich der 

Verwendung und des Transports der gelieferten Waren sowie hinsichtlich 

der statistischen Meldepflicht zu erteilen. 

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeglichen Aufwand – insbeson-

dere eine Bearbeitungsgebühr– der dem Lieferanten aus mangelhaften 

bzw. fehlerhaften Angaben des Kunden zur Einfuhrumsatzsteuer entsteht, 

zu ersetzen. 

Jegliche Haftung vom Lieferanten aus den Folgen der Angaben des Kun-

den zur Einfuhrumsatzsteuer bzw. den relevanten Daten hierzu ist ausge-

schlossen, soweit von der Seite des Lieferanten nicht Vorsatz bzw. grobe 

Fahrlässigkeit vorliegt. 

X. Zahlungs- und Lieferbedingungen 

Es gelten ausschließlich die vom Lieferanten auf dem Angebot, dem Lie-

ferschein, der Auftragsbestätigung und/oder der Rechnung mitgeteilten 

Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die Zahlungen gelten als an dem Ort 

geleistet, an dem der Lieferant über den Betrag verfügen kann. Entste-

hende Kosten gehen zu Lasten des Kunden. Zahlungen dürfen nur in der 

vereinbarten Währung erfolgen. 

Bei Überschreitung des Zahlungsziels und nach erfolgter Mahnung sind 

Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der 

Deutschen Bundesbank auf den Rechnungsbetrag zu zahlen. Eine Zu-

rückhaltung der Zahlung oder eine Aufrechnung wegen gegebenenfalls 

bestehender Gegenansprüche des Käufers ist mit Ausnahme unbestritte-

ner oder rechtskräftig festgestellter Forderungen ausgeschlossen. 

Sämtliche Forderungen des Lieferanten gegen den Kunden, egal aus wel-

chem Rechtsverhältnis, sind sofort zur Zahlung fällig, wenn ein Sachver-

halt verwirklicht wird, der gemäß gesetzlichen Bestimmungen oder ver-

traglicher Bestimmungen den Lieferanten zum Rücktritt berechtigen. 

XI. Eigentumsvorbehalt 

Jede vom Lieferanten gelieferte Ware bleibt dessen Eigentum bis zur voll-

ständigen Zahlung des Kaufpreises und bis zur vollständigen Erledigung 

sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung resultierender Forderungen (er-

weiterter Eigentumsvorbehalt). Eine wie auch immer geartete Verfügung 

über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware durch den Käufer ist 

nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr des Käufers gestattet. Keinesfalls 

darf aber die Ware im Rahmen des regelmäßigen Geschäftsverkehrs zur 

Sicherung an Dritte übereignet werden. 

Im Falle des Verkaufs der Ware im regelmäßigen Geschäftsverkehr tritt 

der bezahlte Kaufpreis anstelle der Ware. Der Käufer tritt bereits jetzt alle 

aus einer etwaigen Veräußerung entstehenden Forderungen an den Lie-

feranten ab. Der Käufer ist ermächtigt, diese Forderungen so lange einzu-

ziehen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Lieferanten 

nachkommt. Mit Rücksicht auf den verlängerten Eigentumsvorbehalt (Vo-

rausabtretung der jeweiligen Kaufpreisforderung) ist eine Abtretung an 

Dritte, insbesondere an ein Kreditinstitut, vertragswidrig und daher unzu-

lässig. Der Lieferant ist jederzeit berechtigt, die Verkaufsunterlagen des 

Käufers zu prüfen und dessen Abnehmer von der Abtretung zu informie-

ren. 

Ist die Forderung des Käufers aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrent 

aufgenommen worden, tritt der Käufer hiermit bereits auch seine Forde-

rung aus dem Kontokorrent gegenüber seinem Abnehmer an den Liefe-

ranten ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe des Betrages, den der Lieferant 

dem Käufer für die weiterveräußerte Vorbehaltsware berechnet hatte. 

Im Falle einer Pfändung der Ware beim Käufer ist der Lieferant sofort unter 

Übersendung einer Abschrift des Zwangsvollstreckungsprotokolles und ei-

ner eidesstattlichen Versicherung darüber zu unterrichten, dass es sich bei 

der gepfändeten Ware, um die vom Lieferanten gelieferte und unter Eigen-

tumsvorbehalt stehende Ware handelt. 

Übersteigt der Wert der Sicherheiten gemäß den vorstehenden Absätzen 

dieser Ziffer den Betrag der dadurch gesicherten noch offenen Forderun-

gen auf absehbare Dauer um mehr als 20%, ist der Käufer berechtigt, vom 

Lieferanten insoweit die Freigabe von Sicherheiten zu verlangen, als die 

Überschreitung vorliegt. 

Die Geltendmachung der Rechte des Lieferanten aus dem Eigentumsvor-

behalt entbindet den Käufer nicht von seinen vertraglichen Verpflichtun-

gen. Der Wert der Ware im Zeitpunkt der Rücknahme wird lediglich auf die 

bestehende Forderung des Lieferanten gegen den Käufer angerechnet. 

Für Test- und Vorführzwecke gelieferte Gegenstände bleiben im Eigentum 

des Lieferanten. Sie dürfen vom Kunden nur aufgrund gesonderter Verein-

barung mit dem Lieferanten über den Test- oder Vorführzweck hinaus be-

nutzt werden. 

XII. Rücktrittsrecht des Lieferanten 

Der Lieferant ist ausfolgenden Gründen berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten: 

Wenn sich herausstellt, dass der Käufer unzutreffende Angaben im Hin-

blick auf seine Kreditwürdigkeit gemacht hat und diese Angaben von er-

heblicher Bedeutung sind. 

Wenn die unter Eigentumsvorbehalt des Lieferanten stehende Ware an-

ders als im regelmäßigen Geschäftsverkehr des Käufers veräußert wird, 

insbesondere durch Sicherungsübereignung oder Verpfändung. Ausnah-

men hiervon bestehen nur, soweit der Lieferant sein Einverständnis mit 

der Veräußerung schriftlich erklärt hat. 

XIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Soweit der Käufer Unternehmer oder juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz des Lie-

feranten ausschließlich Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-

hältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Sämtliche 

Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis gelten als am Sitz des Liefe-

ranten zu erbringen. 

In jedem Fall, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Lieferungen, 

gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


